
Ablauf und Marktordnung
Der Fahrradmarkt dient ausschließlich dem privaten An- und Verkauf
gebrauchter Fahrräder.
Es dürfen maximal 3 Fahrräder pro Person angeboten werden. 
Der Anbieter versieht das Rad mit einem Zettel, auf dem die
Telefonnummer und der Preis stehen. 
Der Anbieter stellt das Rad ab 10 Uhr auf dem dafür vorgesehen Teil
des Hallengeländes ab und sichert es mit dem eigenen
Fahrradschloss.
Interessenten rufen den Anbieter auf der angegebenen
Telefonnummer an und vereinbaren einen Zeitpunkt für eine
Besichtigung oder Probefahrt.
Der Preis ist Verhandlungssache zwischen Käufer und Verkäufer. Der
Abschluss eines Kaufvertrages ist zu empfehlen. Es stehen vor Ort
Vordrucke zur Verfügung. 
Nicht verkaufte Räder müssen bis 17 Uhr wieder abgeholt werden. 
Wer sein Rad für einen wohltätigen Zweck spenden möchte, kann es
stehen lassen. Der Bürgerverein kümmert sich um den
Weitertransport der Räder.

Fa h r ra d
flohmarkt

Wann: am Klimatag, 22. März 2026 
Wo: Mühlenbachhalle Vilich-Müldorf

Rechtliches
Der Bürgerverein

übernimmt keine Haftung für abgestellte Fahrräder.
stellt als Veranstalter nur den organisatorischen Rahmen bereit.
übernimmt keine Gewähr für die technische Beschaffenheit der Räder. 
behält sich vor, Anbieter bei Nichtbeachtung der Marktordnung auszuschließen.


